Ausstellungsordnung für die erste westfälische Widder-Hauptclubschau am 26./27.9.2009
In der Festhalle Bad Salzuflen-Schötmar, Uferstr. 48, 32108 Bad Salzuflen.

1. Maßgebend für die Schau sind die Bestimmungen und AAB des ZDRK, sowie die nachfolgenden Bestimmungen

2. Die 1. Westfälische Widder-Hauptclubschau wird vom Hauptclub, den ostfälischen Widderclub W609 durchgeführt. Ausstellungsberechtigt sind alle gemeldeten  Mitglieder der westfälischen Widderclubs.
3. Zur Ausstellung zugelassen sind alle anerkannten Widderkaninchenrassen in den Zuchtgruppen I,II und III sowie Einzeltiere

4. Die Bewertung findet in Form eine Wechselbewertung statt.

5. Die ausgestellten Tiere müssen Eigentum des Ausstellers sein. Jeder Meldebogen ist vom Zuchtbuchführer und Clubvorsitzenden auf Richtigkeit und Vollständigkeit zu überprüfen abzustempeln und zu unterschreiben. Alle ausgestellten Tiere müssen gegen RHD geimpft sein, die Impfung darf nicht länger als 1 Jahr zurück liegen. Die Imphe muss spätestens 14 Tage vor der Schau erfolgt sein.
Impfzeugnisse (Fotokopie) sind unaufgefordert bei der Einlieferung der Tiere abzugeben. Tiere ohne Impfnachweis werden nicht angenommen!!
6. Kostenbeiträge:

Kostenbeitrag je Tier:

2,50 €

Futtergeld je Tier:


0,50 €

Sammlungszuschlag:

4,00 €

Porto und Drucksachenanteil:
1,50 €

Katalog:



2,50 €

Eintrittskarte:


1,00 €

Ummeldegebühr:


1,00 €

Die Gebühren sind mit der Meldung der Tiere sind Clubweise abzugeben oder auf das Konto:

BLZ 48250110  Konto-Nr.: 593210 bei der Sparkasse Lemgo zu überweisen, ein entsprechender Nachweis ist der Meldung beizulegen.

7. Die Meldungen sind bis zum 4.9.2009 an den Ausstellungsleiter zu senden:

Kai Sander, Bielefelder Str. 170, 32657 Lemgo, Tel. 05261/960255, kaisander@teleos-web.de
8. Die Einlieferung der Tier erfolgt am Freitag, den 25.9.2009 von 18.30 – 21.00 Uhr und am Samstag, den 26.9.2009 von 6.30 bis 7.30 Uhr. Später eintreffende Tiere haben keinen Anspruch auf Bewertung. Ersatztiere der gleichen Rasse und Farbenschlages können bis zum Einsetzen gegen eine Gebühr von 1€ umgemeldet oder zum Verkauf nachgemeldet werden. Nicht umgemeldete Tiere scheiden von der Preisvergabe aus.

9. Es wird kein Preisgeld ausgezahlt. Alle Meldegebühren werden nach Abzug der Regiekosten zur Anschaffung von Ehrenpreisen verwendet. Geld- und Sachspenden werden  ausschließlich ebenfalls für Ehrenpreise verwendet.

10. Der Titel westfälische Hauptclubmeister wird auf jede Rasse und Farbenschlag vergeben, wenn mindestens drei Zuchtgruppen von zwei unterschiedlichen Züchtern ausgestellt werden, geringer vertretene Rassen und Farbenschläge werden entsprechend zusammengefasst. Die Meisterzuchtgruppe muss mindestens 378,0 Punkte erreichen.

11. Auf den besten 1,0 und 0,1 wir ein Pokal vergeben.
12. Weitere Ehrenpreise werden auf die nächstfolgenden Sammlungen klassenweise vergeben.

13. Der Pokal für den besten westfälischen Widderclub geht an den Club mit den besten 15 ausgestellten Tieren, sie müssen nicht vorgemeldet werden.
14. Der Tierverkauf wird nur durch den Beauftragten der Schauleitung vorgenommen. Zum Verkaufspreis erhebt die AL eine Vermittlungsgebühr von 10% der Verkaufspreises.
15. Für Verluste durch höhere Gewalt oder unvorhergesehene Ereignisse haftet die AL nicht. Sollten Tierverluste durch Verschulden der AL entstehen, werden diese nach der AAB vergütet. Sollte die erste westfälische Widderhauptclubschau wegen höherer Gewalt oder unvorhergesehenen Ereignisse nicht stattfinden können, werden die kosten für die Vorarbeit anteilsgemäß vom Kostenbeitrag einbehalten.

16. Die Tiere werden von der AL und deren Helfern betreut und versorgt. Die Fütterung erfolgt mit Pellets, Trinkwasser und Heu. Das verschließen von Käfigen, sowie das Decken von Häsinnen ist verboten.

17. Einsprüche gegen die Bewertung können gemäß §27 der AAB beantragt werden. Reklamationen zur Bewertung sind nur während der Ausstellung möglich. Die Reklamation kann nur eigene Tiere betreffen. Die Einspruchsfrist endet am Sonntag, den 27.9.2009 um 12 Uhr. In allen Streitfragen dieser Schau betreffend entscheidet die AL unter Ausschluss des ordentlichen Rechtsweges. 

18. Mit der Abgabe der Anmeldung erklärt der Aussteller sich mit der Ausstellungsordnung ausdrücklich einverstanden und verzichtet auf den ordentlichen Rechtsweg im Falle vom Streitigkeiten

Anmeldeschluss:

4.9.2009

Einlieferung:

25.9.2009 von 18.30 – 21.00 Uhr, 



oder
26.9.2009 von 6.30 bis 7.30 Uhr.

Bewertung:

26.9.2009  ab 8.00 Uhr

Kassenöffnung

26.9.2009 14-18 Uhr, Sonntag 27.9.2009  10-16 Uhr

Eröffnungsfeier: 

26.9.2009 16 Uhr

Siegerehrung:

27.9.2009  15 Uhr

Schauende:

27.9.2009  16 Uhr

